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RS OGH 1975/4/8 4Ob516/75
(4Ob517/75)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.04.1975

Norm

EheG §60

ZPO §226 I

Rechtssatz

Die Zulässigkeit bedingter Prozeßhandlungen ist ausschließlich nach den Regeln des Prozeßrechtes zu beurteilen. Aus

dem Eherecht ableitbare materiellrechtliche Überlegungen, wie etwa der Grundsatz des favor matrimonii, sind daher

für die Beantwortung der Frage nach der Zulässigkeit bedingter Prozeßhandlungen nicht zielführend (hier: bedingte

Widerklage).
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